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Chronique générale

Economie

Politique économique

Concurrence

Der Ständerat befasste sich als erster mit der im Vorjahr vom Bundesrat
vorgeschlagenen Einführung des so genannten Cassis-de-Dijon-Prinzips für Importe
aus der EU. Es gab im Rat keine grundsätzliche Opposition. In der Detailberatung
brachte er noch einige von seiner Kommission vorgeschlagene und auch vom Bundesrat
unterstützte Änderungen an. Er verabschiedete das Gesetz über die technischen
Handelshemmnisse einstimmig (bei fünf Enthaltungen) und hiess auch das
Produktesicherheitsgesetz ohne Gegenstimme gut.

Im Nationalrat gab es sowohl von der SVP als auch von den Grünen Widerstand gegen
das Projekt. Ihre gegenseitig unterstützten Nichteintretens- und Rückweisungsanträge
scheiterten mit 98 zu 77 resp. 98 zu 78 Stimmen. Für die Grünen stand dabei das
Unterlaufen von strengeren schweizerischen Normen, beispielsweise im Umweltschutz,
im Vordergrund, bei der SVP die allfällige Benachteiligung schweizerischer
Unternehmen. Gemeinsam war beiden die Kritik an der Einseitigkeit der Marktöffnung:
Wenn schweizerische Produzenten schon kein entsprechendes Gegenrecht in der EU in
Anspruch nehmen können, hätten von der EU zumindest Gegenleistungen in
Verhandlungen zu anderen wirtschaftspolitischen Bereichen verlangt werden können.
Die vorberatende Kommission hatte allerdings den Bedenken bezüglich
Inländerdiskriminierung bereits Rechnung getragen und einen entsprechenden Antrag
Baader (svp, BL) angenommen. Zur Verteidigung der Einseitigkeit der
Importliberalisierung gab Kommissionssprecher Theiler (fdp, LU) zu bedenken, dass es
illusorisch wäre zu glauben, die EU wäre bereit, schweizerische Sicherheitsvorschriften
zu anerkennen, wenn diese von EU-Normen abweichen. In der Detailberatung nahm der
Nationalrat einen Antrag Scherer (svp, ZG) an, der verlangte, dass bei den
Produkteinformationen auch das Herkunftsland angegeben werden muss. Das
Produktesicherheitsgesetz nahm der Rat gegen den Widerstand der SVP an.

In der Differenzbereinigung beschloss der Ständerat, dass nur bei Lebensmitteln und
Rohstoffen das Herkunftsland angegeben werden muss, hingegen nicht bei
verarbeiteten Gütern, wo dieses Kriterium wesentlich komplexer zu handhaben ist. Die
grosse Kammer schloss sich dieser Variante an. In der Schlussabstimmung hiess der
Ständerat das Bundesgesetz über die technischen Handelshemmnisse mit 40 zu 2
Stimmen gut. Im Nationalrat fiel das Ergebnis mit 101 zu 82 Stimmen knapper aus; die
SVP hatte geschlossen (bei einer Enthaltung) und die Grünen fast geschlossen (eine
Enthaltung und zwei Ja-Stimmen) dagegen votiert. Beim Produktesicherheitsgesetz war
im Nationalrat nur die SVP dagegen; der Ständerat war einstimmig dafür. Eine kleine
Gruppierung von Landwirten aus der Westschweiz lancierte das Referendum gegen das
Gesetz über die technischen Handelshemmnisse. Obwohl sie von der SVP, der GP, den
SD, der PdA und der Jungen SVP unterstützt wurden, brachten sie mit rund 46 000
nicht genügend Unterschriften zusammen. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 12.06.2009
HANS HIRTER

Finances publiques

Impôts directs

Im Nationalrat bedauerten Grüne und EVP in der Eintretensdebatte, dass im Rahmen
der neuen Finanzordnung keine Ökosteuern auf nicht erneuerbaren Energien
vorgesehen waren. In der Detailberatung lehnte die grosse Kammer sowohl den Antrag
Baader (svp, BL), den Höchstsatz der Gewinnsteuer für Unternehmen auf 8% zu senken,
als auch den Antrag Strahm (sp, BE) für einen unveränderten Höchstsatz von 9,8% ab;
sie folgte dem Vorschlag des Bundesrates, den Höchstsatz bei 8,5% festzusetzen.
Ebenfalls chancenlos blieben zwei Anträge der SVP, die für jede neue zusätzliche
Steuerbelastung eine Kompensation bei einer anderen Steuer verlangt hatte resp. eine
Erhöhung der MWSt mit einer Senkung der direkten Steuern hatte kompensieren
wollen, um die Steuerquotenneutralität zu gewährleisten und so die Staats- und
Fiskalquote in den Griff zu bekommen. Gegen die Stimmen der Linken befürwortete der
Nationalrat wie zuvor der Ständerat die Möglichkeit der unbefristeten Fortführung des

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 11.12.2003
MAGDALENA BERNATH
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Hotellerie-Sondersatzes. Mit 80:75 Stimmen folgte er ferner einem Minderheitsantrag
Pelli (fdp, TI), die Verwendung des nicht zweckgebundenen Ertrags der MWSt für die
Entlastung der unteren Einkommensschichten und nicht speziell für die Verbilligung der
Krankenkassenprämien allein festzulegen. Bei der Befristung der Finanzordnung bis
2020 schloss sich die grosse Kammer mit 80:67 Stimmen dem Ständerat an. Das Gesetz
passierte die Gesamtabstimmung mit 114:19 Stimmen. 2

In der Frühjahrssession beriet der Nationalrat als Zweitrat die Revision des
Bundesgesetzes über die steuerliche Behandlung der berufsorientierten Aus- und
Weiterbildungskosten. Bislang waren unbegrenzte Steuerabzüge vom Einkommen nur
bei Weiterbildungen erlaubt, mit denen der berufliche Stand gehalten werden konnte.
Neu sollten jegliche Formen von Aus- und Weiterbildungen gleich behandelt werden,
wodurch Abgrenzungsprobleme eliminiert werden konnten. Im Jahre 2011 hatte der
Ständerat die steuerliche Obergrenze bei der Bundessteuer auf 12'000 Franken
angesetzt, was gegenüber dem Vorschlag des Bundesrats einer Verdoppelung
entsprach. Der Nationalrat ging noch einen Schritt weiter, indem er mit 103 zu 83
Stimmen einen Antrag von Caspar Baader (svp, BL) annahm, der einen vollumfänglichen
Abzug forderte. Gegenüber der vom Ständerat bevorzugten Regelung hätte der
nationalrätliche Vorschlag zu zusätzlichen Steuerausfällen in Höhe von 10 Millionen
Franken geführt. In der Gesamtabstimmung hiess die grosse Kammer die Vorlage mit 131
zu 23 Stimmen gut. In der Sommersession hielt der Ständerat an der Obergrenze von
12'000 Franken fest. Daraufhin schwenkten die Volksvertreter auf die ständerätliche
Version ein. Somit konnte die Gesetzesrevision in der Herbstsession verabschiedet
werden. Im Rahmen der Schlussabstimmungen wurde das Bundesgesetz über die
steuerliche Behandlung der berufsorientierten Aus- und Weiterbildungskosten vom
Nationalrat mit 161 zu 10 und vom Ständerat einstimmig angenommen. 3

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 27.09.2013
LAURENT BERNHARD

Infrastructure et environnement

Transports et communications

Politique des transports

Zu Jahresbeginn unterbreitete der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft zur
Anpassung des Bundesbeschlusses über das Nationalstrassennetz und zu dessen
Finanzierung. Die Vorlage umfasst die Übernahme von rund 376 Kilometern
bestehender Strassen ins Nationalstrassennetz, Finanzierungsmassnahmen für die
damit verbundenen Mehrausgaben des Bundes und die Aufnahme von zwei
Netzergänzungen zur Engpassbeseitigung. 387 Kilometer bestehende
Strassenverbindungen in Agglomerationen und peripheren Landesteilen sollen
aufgenommen werden, die 11 Kilometer lange Verbindung zwischen Bargen und
Schaffhausen soll hingegen aus dem Nationalstrassennetz entlassen werden, da sie
nicht mehr von nationaler Bedeutung sei. Für Betrieb und Unterhalt der dem
Nationalstrassennetz zugeschlagenen Strassen rechnet der Bund mit jährlichen
Mehraufwendungen von CHF 305 Mio. Rund CHF 30 Mio. will der Bund an Beiträgen
sparen, welche die Kantone nicht mehr als Beiträge an die vom Bund übernommenen
Strassen erhalten. Mit der Erhöhung des Preises für die Autobahnvignette von CHF 40
auf neu CHF 100 pro Jahr sollen die fehlenden CHF 275 Mio. finanziert werden. Die
Erhöhung des Vignettenpreises war sehr umstritten: So stellte die Kommission für
Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates mit 8 gegen 8 Stimmen bei 8
Enthaltungen und mit Stichentscheid des Präsidenten den Antrag, den Preis der
Autobahnvignette nicht auf CHF 100, sondern nur auf CHF 70 zu erhöhen. Im Plenum
des Nationalrats wurden weitere Anträge diskutiert: Der Antrag Baader (svp, BL)
forderte Nichteintreten auf die Vorlage 2 (Finanzierung), da der Preis für die
Autobahnvignette nicht erhöht werden dürfe. Das Plenum folgte dem Antrag nicht und
trat auf alle vier Teile der Vorlage ein. Die SVP-Fraktion vertrat in der Debatte den
Minderheitenantrag II Wobmann (svp, SO), der eine Erhöhung des Vignettenpreises
generell ablehnt und bei CHF 40 bleiben will. Die SP-Fraktion unterstützte den
Kommissionsantrag, den Vignettenpreis nur auf CHF 70 statt auf CHF 100 zu erhöhen.
Die Grünen und die Grünliberalen votierten ebenfalls für CHF 70. Der
Minderheitenantrag Teuscher (gp, BE) sieht unabhängig vom Preis der Vignette vor, dass
dieser alle fünf Jahre an die Teuerung angepasst wird. Dieser Antrag blieb jedoch
chancenlos, da die Anpassung an die Teuerung zu unerwünscht ungeraden Beträgen
führen würde. Die FDP-, CVP/EVP- und BDP-Fraktionen unterstützten den

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 13.12.2012
NIKLAUS BIERI
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Minderheitenantrag I Amherd (cvp, VS) bzw. die Kommissionsminderheit, welche dem
bundesrätlichen Vorschlag folgen und die Preiserhöhung auf CHF 100 festsetzen wollte.
Im Plenum setzte sich schliesslich die Erhöhung des Vignettenpreises auf CHF 70
durch. Der Ständerat folgte hingegen dem bundesrätlichen Entwurf und stimmte mit
grosser Mehrheit für einen Vignettenpreis von CHF 100. In der Differenzbereinigung
blieben sich die Räte treu, der Nationalrat beharrte weiterhin auf einem Preis von CHF
70, der Ständerat hiess die Erhöhung auf CHF 100 erneut gut. Das Geschäft wird 2013
im Nationalrat weiterverhandelt. 4

Politique sociale

Assurances sociales

Assurance-vieillesse et survivants (AVS)

Die leistungsseitigen Massnahmen der 11. AHV-Revision gingen im Berichtsjahr in die
Differenzbereingung. Der Nationalrat beschäftigte sich insbesondere mit zwei
Differenzen, die zum Ständerat entstanden waren. Die erste Differenz bezog sich auf
die Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre und die Frage, ob die dadurch
eingesparten CHF 800 Mio. teilweise oder ganz für eine sozial abgefederte Frühpension
eingesetzt werden sollen. Die SVP und Teile der FDP-Liberalen Fraktion vertraten die
Meinung, dass die Einsparungen für die langfristige Sicherung der AHV aufzuwenden
seien. Der entsprechende Antrag Kleiner (fdp, AR) wurde mit 91 zu 90 Stimmen jedoch
knapp zugunsten eines Kompromissvorschlages der CVP abgelehnt. Dieser sah vor, die
Hälfte des eingesparten Geldes für die soziale Abfederung einzusetzen. Durch einen
taktisch geführten Abstimmungskampf gelang es der SVP und FDP-Liberalen, dass sich
der Rat weigerte, die Ausgabenbremse zu lösen und die Mittel für die zuvor
angenommene Maximalvariante frei zu geben. Die zweite Differenz bezog sich auf die
Bestimmungen zur Anpassung der Renten an die Lohn- und Preisentwicklung. Auch
diese Differenz zum Ständerat wurde nicht ausgeräumt. Die grosse Kammer beschloss
dem Antrag der Kommissionsmehrheit zu folgen und einen Teuerungsausgleich
anzunehmen, der alle zwei Jahre erfolgen soll. Ausserdem stimmte sie einem
Einzelantrag Baader (svp, BL) zu, der daran festhielt, dass Leistungen aus patronal
finanzierten Personalfürsorgestiftungen nicht als Bestandteil des massgebenden
Lohnes zu betrachten und deshalb nicht AHV-pflichtig sind. Die übrigen Differenzen
mit dem Ständerat räumte der Nationalrat aus. 5

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 02.03.2010
LUZIUS MEYER

1) AB SR, 2009, S. 65 ff., 72 ff., 86 ff., 546 ff., 550 f., 563 ff., 626, 665 und 733; AB NR, 2009, S. 697 ff., 1120 ff., 1183, 1227 f.
und 1310; BBl, 2009, S. 4463 ff. und 4477 ff.; BaZ, 23.6. und 29.9.09; NZZ, 3.7. und 2.10.09; NLZ, 9.7.09; Lib. 21.7.09.
2) AB NR, 2003, S. 1940 ff. und 1947 ff.
3) AB NR, 2013, S. 34ff.; AB SR, 2013, S. 395ff.; NZZ, 6.3, 5.6., 7.6. und 11.9.13
4) BBI 2012, S. 745 ff., AB NR, 2012, S. 788 ff. und 2107 ff. AB SR, 2012, S. 808 ff.; und 1224.
5) AB NR, 2010, S. 28 ff.
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